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3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig wer-
denden Ausgaben im Trinkwasserbereich 

(Anl. 3 zu §2 Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV) 

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 
des Jahres: 1)

2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6

2021
EA Marienstr. 1. BA 0 0 0 0 0
EA Hörscheler Str. Neuenhof 0 0 0 0 0

Hörselberg-Hainich OT Kälberfeld, Ausbau ON 
Süd 0 0 0 0

2022
EA Palmental 1. BA 150 0 0 0 0
Treffurt OT Schnellmannshausen, Pumpleitung 200 0 0 0 0
Wutha-Farnroda OT Mosbach, Theodor-
Neubauer-Str. 2. BA 180 0 0 0 0
Wutha-Farnroda OT Mosbach, VL nach 
Kittelsthal 200

Summe 730 0 0 0 0
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 850 1.040 1.110

Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3)        
- in 1000 EURO-

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen 
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch 
Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich 
anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der 
Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen 
und die voraussicht- lichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen 
Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz ThürGemHV zu übernehmen.  

  


